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Abschnitt 1
Allgemeiner Teil

§1 Ziel des Gesetzes

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus
Gründen der Rasse oder wegen der ethni-
schen Herkunft, des Geschlechts, der Religion
oder Weltanschauung, einer Behinderung,
des Alters oder der sexuellen Identität zu
verhindern oder zu beseitigen.

§2 Anwendungsbereich

(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 ge-
nannten Grund sind nach Maßgabe dieses
Gesetzes unzulässig in Bezug auf:

1. die Bedingungen, einschließlich Auswahl-
kriterien und Einstellungsbedingungen,
für den Zugang zu unselbstständiger und
selbstständiger Erwerbstätigkeit, unab-
hängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher
Position, sowie für den beruflichen Auf-
stieg,

2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingun-
gen einschließlich Arbeitsentgelt und Ent-
lassungsbedingungen, insbesondere in in-
dividual- und kollektivrechtlichen Verein-
barungen und Maßnahmen bei der Durch-
führung und Beendigung eines Beschäfti-
gungsverhältnisses sowie beim berufli-
chen Aufstieg,

3. den Zugang zu allen Formen und allen
Ebenen der Berufsberatung, der Berufsbil-
dung einschließlich der Berufsausbildung,
der beruflichen Weiterbildung und der
Umschulung sowie der praktischen Be-
rufserfahrung,

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in ei-
ner Beschäftigten- oder Arbeitgeberverei-
nigung oder einer Vereinigung, deren Mit-
glieder einer bestimmten Berufsgruppe
angehören, einschließlich der Inanspruch-
nahme der Leistungen solcher Vereinigun-
gen,

5. den Sozialschutz, einschließlich der sozia-
len Sicherheit und der Gesundheitsdiens-
te,

6. die sozialen Vergünstigungen,
7. die Bildung,

8. den Zugang zu und die Versorgung mit
Gütern und Dienstleistungen, die der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung stehen, ein-
schließlich von Wohnraum.

(2) 1Für Leistungen nach dem Sozialgesetz-
buch gelten § 33c des Ersten Buches Sozial-
gesetzbuch und § 19a des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch. 2Für die betriebliche Al-
tersvorsorge gilt das Betriebsrentengesetz.

(3) 1Die Geltung sonstiger Benachteiligungs-
verbote oder Gebote der Gleichbehandlung
wird durch dieses Gesetz nicht berührt. 2Dies
gilt auch für öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten, die dem Schutz bestimmter Personen-
gruppen dienen.

(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die
Bestimmungen zum allgemeinen und beson-
deren Kündigungsschutz.

§3 Begriffsbestimmungen

(1) 1Eine unmittelbare Benachteiligung liegt
vor, wenn eine Person wegen eines in § 1
genannten Grundes eine weniger günstige
Behandlung erfährt, als eine andere Person in
einer vergleichbaren Situation erfährt, erfah-
ren hat oder erfahren würde. 2Eine unmittel-
bare Benachteiligung wegen des Geschlechts
liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch
im Falle einer ungünstigeren Behandlung ei-
ner Frau wegen Schwangerschaft oder Mut-
terschaft vor.

(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor,
wenn dem Anschein nach neutrale Vorschrif-
ten, Kriterien oder Verfahren Personenwegen
eines in § 1 genannten Grundes gegenüber
anderen Personen in besonderer Weise be-
nachteiligen können, es sei denn, die betref-
fenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren
sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich ge-
rechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung
dieses Ziels angemessen und erforderlich.

(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung,
wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die
mit einem in § 1 genannten Grund in Zusam-
menhang stehen, bezwecken oder bewirken,
dass die Würde der betreffenden Person ver-
letzt und ein von Einschüchterungen, Anfein-
dungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen
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oder Beleidigungen gekennzeichnetes Um-
feld geschaffen wird.
(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Be-
nachteiligung in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1
bis 4, wenn ein unerwünschtes, sexuell be-
stimmtes Verhalten, wozu auch unerwünsch-
te sexuelle Handlungen und Aufforderungen
zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Be-
rührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts
sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares
Anbringen von pornographischen Darstellun-
gen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass
die Würde der betreffenden Person verletzt
wird, insbesondere wenn ein von Einschüch-
terungen, Anfeindungen, Erniedrigungen,
Entwürdigungen oder Beleidigungen ge-
kennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.
(5) 1Die Anweisung zur Benachteiligung einer
Person aus einem in § 1 genannten Grund gilt
als Benachteiligung. 2Eine solche Anweisung
liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 ins-
besondere vor, wenn jemand eine Person zu
einem Verhalten bestimmt, das einen Be-
schäftigten oder eine Beschäftigte wegen ei-
nes in § 1 genannten Grundes benachteiligt
oder benachteiligen kann.

§4 Unterschiedliche Behandlung wegen
mehrerer Gründe

Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung
wegen mehrerer der in § 1 genannten Grün-
de, so kann diese unterschiedliche Behand-
lung nach den §§ 8 bis 10 und 20 nur ge-
rechtfertigt werden, wenn sich die Rechtfer-
tigung auf alle diese Gründe erstreckt, de-
rentwegen die unterschiedliche Behandlung
erfolgt.

§5 Positive Maßnahmen

Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in
§ 20 benannten Gründe ist eine unterschied-
liche Behandlung auch zulässig, wenn durch
geeignete und angemessene Maßnahmen
bestehende Nachteile wegen eines in § 1
genannten Grundes verhindert oder ausge-
glichen werden sollen.

Abschnitt 2
Schutz der Beschäftigten vor

Benachteiligung

Unterabschnitt 1
Verbot der Benachteiligung

§6 Persönlicher Anwendungsbereich

(1) 1Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes
sind

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen

Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähn-
liche Personen anzusehen sind; zu diesen
gehören auch die in Heimarbeit Beschäf-
tigten und die ihnen Gleichgestellten.

2Als Beschäftigte gelten auch die Bewerbe-
rinnen und Bewerber für ein Beschäftigungs-
verhältnis sowie die Personen, deren Be-
schäftigungsverhältnis beendet ist.

(2) 1Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitge-
berinnen) im Sinne dieses Abschnitts sind
natürliche und juristische Personen sowie
rechtsfähige Personengesellschaften, die Per-
sonen nach Absatz 1 beschäftigen. 2Werden
Beschäftigte einem Dritten zur Arbeitsleis-
tung überlassen, so gilt auch dieser als Ar-
beitgeber im Sinne dieses Abschnitts. 3Für die
in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen
Gleichgestellten tritt an die Stelle des Arbeit-
gebers der Auftraggeber oder Zwischenmeis-
ter.

(3) Soweit es die Bedingungen für den Zu-
gang zur Erwerbstätigkeit sowie den berufli-
chen Aufstieg betrifft, gelten die Vorschriften
dieses Abschnitts für Selbstständige und Or-
ganmitglieder, insbesondere Geschäftsführer
oder Geschäftsführerinnen und Vorstände,
entsprechend.

§7 Benachteiligungsverbot

(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in
§ 1 genannten Grundes benachteiligt wer-
den; dies gilt auch, wenn die Person, die die
Benachteiligung begeht, das Vorliegen eines
in § 1 genannten Grundes bei der Benachtei-
ligung nur annimmt.
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(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die
gegen das Benachteiligungsverbot des Ab-
satzes 1 verstoßen, sind unwirksam.

(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch
Arbeitgeber oder Beschäftigte ist eine Verlet-
zung vertraglicher Pflichten.

§8 Zulässige unterschiedliche
Behandlung wegen beruflicher
Anforderungen

(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen
eines in § 1 genannten Grundes ist zulässig,
wenn dieser Grund wegen der Art der auszu-
übenden Tätigkeit oder der Bedingungen ih-
rer Ausübung eine wesentliche und ent-
scheidende berufliche Anforderung darstellt,
sofern der Zweck rechtmäßig und die Anfor-
derung angemessen ist.

(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergü-
tung für gleiche oder gleichwertige Arbeit
wegen eines in § 1 genannten Grundes wird
nicht dadurch gerechtfertigt, dass wegen ei-
nes in § 1 genannten Grundes besondere
Schutzvorschriften gelten.

§9 Zulässige unterschiedliche
Behandlung wegen der Religion
oder Weltanschauung

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschied-
liche Behandlung wegen der Religion oder
der Weltanschauung bei der Beschäftigung
durch Religionsgemeinschaften, die ihnen
zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht
auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigun-
gen, die sich die gemeinschaftliche Pflege
einer Religion oder Weltanschauung zur Auf-
gabe machen, auch zulässig, wenn eine be-
stimmte Religion oder Weltanschauung unter
Beachtung des Selbstverständnisses der je-
weiligen Religionsgemeinschaft oder Verei-
nigung im Hinblick auf ihr Selbstbestim-
mungsrecht oder nach der Art der Tätigkeit
eine gerechtfertigte berufliche Anforderung
darstellt.

(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung
wegen der Religion oder der Weltanschau-
ung berührt nicht das Recht der in Absatz 1
genannten Religionsgemeinschaften, der ih-
nen zugeordneten Einrichtungen ohne Rück-

sicht auf ihre Rechtsform oder der Vereini-
gungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege
einer Religion oder Weltanschauung zur Auf-
gabe machen, von ihren Beschäftigten ein
loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne
ihres jeweiligen Selbstverständnisses verlan-
gen zu können.

§10 Zulässige unterschiedliche
Behandlung wegen des Alters

1Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche
Behandlung wegen des Alters auch zulässig,
wenn sie objektiv und angemessen und durch
ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. 2Die Mit-
tel zur Erreichung dieses Ziels müssen ange-
messen und erforderlich sein. 3Derartige un-
terschiedliche Behandlungen können insbe-
sondere Folgendes einschließen:
1. die Festlegung besonderer Bedingungen

für den Zugang zur Beschäftigung und zur
beruflichen Bildung sowie besonderer Be-
schäftigungs- und Arbeitsbedingungen,
einschließlich der Bedingungen für Entloh-
nung und Beendigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses, um die berufliche Ein-
gliederung von Jugendlichen, älteren Be-
schäftigten und Personen mit Fürsorge-
pflichten zu fördern oder ihren Schutz si-
cherzustellen,

2. die Festlegung vonMindestanforderungen
an das Alter, die Berufserfahrung oder das
Dienstalter für den Zugang zur Beschäfti-
gung oder für bestimmte mit der Beschäf-
tigung verbundene Vorteile,

3. die Festsetzung eines Höchstalters für die
Einstellung auf Grund der spezifischen
Ausbildungsanforderungen eines be-
stimmten Arbeitsplatzes oder auf Grund
der Notwendigkeit einer angemessenen
Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den
Ruhestand,

4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den
betrieblichen Systemen der sozialen Si-
cherheit als Voraussetzung für die Mit-
gliedschaft oder den Bezug von Altersren-
te oder von Leistungen bei Invalidität ein-
schließlich der Festsetzung unterschiedli-
cher Altersgrenzen im Rahmen dieser Sys-
teme für bestimmte Beschäftigte oder
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